Vaterschaftstests 

Eine Erklärung der Männerarbeit der EKD

Für einen Anspruch der Männer auf Gewissheit - zum geplanten Verbot heimlicher Vaterschaftstets
Die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft und die bildungs- und erziehungspolitischen Herausforderungen nach der Pisastudie haben eine öffentliche Diskussion angestoßen, in der es um neue Rollenmodelle von Frauen und Männern zwischen Familie und Beruf sowie die Gewährleistung stabiler sozialer und emotionaler Umfelder für die Entwicklung von Kindern gleichermaßen geht. 

Dabei ist eine zunehmende Polarisierung zwischen den berechtigten Ansprüchen einer "neuen Vaterschaftsbewegung" und dem Vorbehalt gegen die Rolle der Männer in der Familie zu beobachten. Der Streit um den heimlichen Vaterschaftstest gibt diesem Konflikt neue Nahrung. Das Biogenetik-Business treibt sein Spiel mit Lebenssituationen von Menschen, die durch fragile soziale Beziehungen verunsichert sind. Für 200€ werden schnelle Gewissheit und die Chance zum legitimierten Abschied vermarktet. Da verwundert es kaum, dass die Frauenpolitik bereits den neuen Trend männlicher Verantwortungslosigkeit wittert.
Angesichts der wachsenden Zahl von Männern, die ihre Lebensentwürfe auf eine bewusste und aktive Vaterschaft ausrichten, ist Protest gegen solche Polemik angebracht. Doch auch hier sei gewarnt: Bei aller Anerkennung des Trends zu neu er Väterlichkeit muss das Faktum der vielfachen Flucht von Männern aus der finanziellen und emotionalen Verantwortung im Blick bleiben. Wer Rechte von Vätern stärken will, muss die massenhafte Verweigerung von männlicher Unterhaltsverpflichtung skandalisieren!
Auslöser der emotionalen Debatte ist das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofes. Danach ist ein Vaterschaftsbeweis, der aufgrund heimlich durchgeführter Gentests erbracht wird, nicht gerichtsrelevant. Die Kategorie des "heimlichen" meint dabei letztlich vor allem den unabhängig vom Einverständnis der Mutter durchgeführten Test. Ergebnisse eines solchen Testes dürfen darüber hinaus auch nicht zur Anstrengung einer Anerkennungsklage herangezogen werden. Bereits im Vorfeld dieses BGH-Urteils kündigte Justizministerin Brigitte Zypries den Entwurf eines Gendiagnostikgesetzes an, in dessen Kontext die heimliche Entnahme kindlichen Genmaterials zwecks Verwendung für einen Vaterschaftstest unter Strafe gestellt werden solle, da solches Verhalten den Familienfrieden und somit das Wohl des Kindes nachhaltig gefährde. Es ist der nicht unbegründete Verdacht vieler Männer, dass an dieser Stelle der Geschlechterkampf im Kontext von Gesetzgebung fortgeführt werden solle, der die sachliche Diskussion erschwert.
In der Tat ist das Urteil des BGH nur bedingt nachvollziehbar. Grundsätzlich ist eine heimliche Untersuchung von Genmaterial ethisch zu verurteilen. Besonders fragwürdig wird sie dann, wenn das Ziel des Ganzen in der Instrumentalisierung für den Konflikt mit der Partnerin besteht. Der berechtigte Wunsch des Vaters auf Sicherheit seiner Vaterschaft und das Recht des Kindes auf Selbstbestimmung sind situationsbezogen - das heißt letztlich zum Wohle des Kindes -abzuwägen. Diese Abwägung kann aber nicht vom Willen der sorgeberechtigten Mutter abhängig gemacht werden. Darauf läuft das Urteil faktisch jedoch hinaus. Das Recht des Mannes auf sichere Feststellung seiner Vaterschaft ist dem Recht der Frau auf Selbstbestimmung hinsichtlich der Austragung eines Kindes gleichzustellen. Wer stabile familiäre Verhältnisse will, muss an einem gerechten Ausgleich der Interessen beider Geschlechter interessiert sein.
Das Recht des Vaters kann nach dem BGH-Urteil nunmehr nur noch durch eine nachhaltige Lockerung der Regeln für die offizielle Vaterschaftsanfechtung gesichert werden. Dabei sollte die Perspektive allerdings nicht nur auf die Frage nach der negativen Sicherheit, als vielmehr auch auf die positive Feststellung von Vaterschaft in nichtehelichen Beziehungen gerichtet werden. Die Strafandrohung hingegen scheint ohnehin eher ein typisch deutsches Phänomen zu beschreiben. In den meisten Nachbarländern geht es auch ohne Verbote - so z. B. in Osterreich, wo der heimliche Test zwar nicht gerichtsverwertbar ist, aber auch nicht unter Strafe steht. Hier können vermeintliche Väter einen formalen Antrag auf eine DANN-​Untersuchung stellen, über den nicht in einer Gerichtsverhandlung zu entscheiden ist. Die Kosten werden anteilig vom Staat und vom Antragsteller übernommen. Das Ergebnis ist ein deutliches Absinken der Bewerbung von Testangeboten durch kommerzielle Unternehmen.
In dieser Hinsicht erscheint die in Deutschland zu beobachtende juristische Argumentationstendenz bei Anfechtungsklagen, man könne Mutter und Kind wegen der hohen emotionalen Belastung keinen Test zumuten, eher fadenscheinig. Kommt es erst zur Klage, ist die Belastung bereits da und wird durch Aufrechterhalten der Unsicherheit nicht gelindert, sondern verstärkt. Deshalb ist dem österreichischen Modell zuzustimmen, das den Test auf formalen Antrag des Vaters gewährt. Das würde gewissermaßen einer Umkehrung der Beweislast gleichkommen - die Mutter als Sorgeberechtigte muss nun stichhaltig ihren Einspruch begründen, will sie den Test verhindern. Denn Männer haben einen Anspruch auf Gewissheit.
Die Debatte hat jedoch nicht nur politische und juristische Implikationen, sie bedarf auch der Betrachtung der emotionalen und psychologischen Dimension des Problems. Bei allen Diskussionen sollte Konsens darüber herrschen, dass das Kindeswohl im Vordergrund steht. Das bedeutet allerdings nicht, dass um des Kindes willen keine formalen Konfliktlösungen angestrebt werden dürfen.
Christliche Ethik setzt sich für offenes und verantwortliches Handeln ein. Es sollte sich niemand der Illusion hingeben, dass die heimliche Vertrauensaufkündigung eine Lösung darstellt. Wenn jedoch der Verdacht da ist, muss er ausgesprochen und die Konsequenzen gemeinsam getragen werden. Dabei sollte die Erfahrung vieler nicht leiblicher Väter Berücksichtigung finden: Jahrelang gelebte Vaterschaft kann auch als eine "zweite Zeugung" empfunden werden. Den betroffenen Familien ist unter allen Umständen professionelle psychologische Hilfe und Beratung, vor allem aber seelsorgerliche Begleitung zu gewähren, wie kirchliche Arbeitsbereiche sie bieten, die sich dem Lebensfeld Familie widmen.
Der Bundesregierung und den Abgeordneten des Bundestages ist vor dem Hintergrund des Ausgeführten von dem Vorhaben abzuraten, im Kontext des geplanten Gendiagnostikgesetzes heimliche Vaterschaftstests unter Strafe zu stellen. Eine Kriminalisierung des berechtigten Anspruches der Männer auf Gewissheit ihrer Vaterschaft kann nicht im Interesse des Gesetzgebers liegen. Stattdessen sollten gesetzliche Regelungen für eine entideologisierte Praxis im Umgang mit Vaterschaftsfeststellungen gefunden werden, die dem aktuellen Stand der Genderforschung angemessen sind.
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